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1101

Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 30. Januar 2024

Artikel 1
Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-West-
falen vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.  252), das zu-
letzt  durch Artikel  1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 
(GV.  NRW. S.  272) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:

1.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Als Sachleistung werden auch Übernachtungs-
möglichkeiten am Sitz des Landtags in begrenztem 
Umfang sowie Leistungen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Mandat unter Zahlung von 
im Haushaltsplan festgelegten Eigenanteilen zur 
Verfügung gestellt.“

 b)  Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Der zur Verfügung stehende jährliche Höchstbe-
trag wird im Haushalt festgesetzt; dieser ist in der 
Höhe auf 40 vom Hundert der im Bundeshaushalt 
auf Grundlage von § 12 Absatz 3 des Gesetzes über 
die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deut-
schen Bundestages (Abgeordnetengesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 
(BGBl.  I S.  326), zuletzt geändert durch Ar tikel  1 
des Gesetzes zur Verbesserung der Transparenz-
regeln für die Mitglieder des Deutschen Bundes-
tages und zur Anhebung des Strafrahmens des 
§ 108e des Strafgesetzbuches vom 8. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4650), vorgesehenen Beträge begrenzt.“

 c)  In Absatz  5 Satz  1 werden die Worte „für deren 
Dauer“ gestrichen.

 d)  Absatz 6 erhält folgende Fassung:

   „Die Mitglieder des Landtags haben das Recht, die 
Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahver-
kehrs, der Deutschen Bahn AG und der nicht bun-
deseigenen Bahnen des Nahverkehrs innerhalb des 
Gebietes des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
die Verkehrsmittel der Deutschen Bahn AG nach 
Berlin frei zu benutzen.“

2.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Überschrift wird die Angabe „; Ordnungsgeld“ 
angefügt.

 b)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

   „(6) Ein nach der Geschäftsordnung des Landtags 
wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung 
der parlamentarischen Ordnung oder der Würde 
des Parlaments festgesetztes Ordnungsgeld wird 
mit der laufenden Zahlung der Abgeordneten-
bezüge nach §  5 Absatz  1 Satz  1 bis zur Tilgung 
verrechnet. Die Pfändungsschutzvorschriften nach 
§ 20 fi nden keine Anwendung.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Nummer  1 b) tritt am 1. Februar 2024 in Kraft. Num-
mer 1 d) tritt am 1. März 2024 in Kraft. Im Übrigen tritt 
das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Zugleich für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Internationales

 sowie Medien und Chef der Staatskanzlei

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Zugleich für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

– GV. NRW. 2024 S. 76

12

Verordnung
über die Entschädigung gemäß § 30 Absatz 8 des 
Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Entschädigungsverordnung G 10-Kommission – 

EntschVO G 10)

Vom 30. Januar 2024

Auf Grund des §  30 Absatz  8 des Verfassungsschutz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 20. Dezember 1994 
(GV. NRW. 1995  S.  28), der durch Gesetz vom 21. Juni 
2013 (GV. NRW. S.  367) eingefügt worden ist, verordnet 
die Landesregierung:

 § 1 
Entschädigungsleistungen

(1) Die Mitglieder der Kommission und ihre Vertreterin-
nen und Vertreter erhalten zur Abgeltung ihrer Aufwen-
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dungen je Sitzung und je weiterem Termin, den sie in ih-
rer Funktion als Kommissionsmitglied wahrnehmen,

1.  eine Arbeitsaufwandsentschädigung als Pauschale in 
Höhe von 165 Euro, die Pauschale kann in Abhängig-
keit von einem den üblichen Sitzungs- beziehungs-
weise Terminrahmen übersteigenden Zeitaufwand 
von  vier Stunden auf eine Pauschale in Höhe von 
330 Euro erhöht werden, dies kommt insbesondere für 
ganztägige Tätigkeiten in Betracht, und 

2.  Ersatz der Reisekosten (Fahrtkosten) nach den Vor-
schriften des Ausschußmitglieder-Entschädigungsge-
setzes vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. S. 193), das zuletzt 
durch Verordnung vom 11. September 2017 (GV. NRW. 
S. 784) geändert worden ist.

(2) Die Pauschale gemäß Absatz 1 Nummer 1 wird jähr-
lich mit Wirkung zum 1. Juli des jeweiligen Jahres ent-
sprechend der Berechnung nach § 15 Absatz 1 und 2 des 
Abgeordnetengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S.  252), das zuletzt durch 
Artikel  1 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. 
S.  272) geändert worden ist, angepasst. Die Anpassung 
wird erstmalig ab dem Jahr 2024 vorgenommen.

 § 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ent-
schädigung gemäß § 30 Absatz 8 des Gesetzes über den 
Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen vom 10. De-
zember 1996 (GV. NRW. S. 519), die zuletzt durch Verord-
nung vom 2. September 2014 (GV. NRW. S. 476) geändert 
worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2024 S. 76

205

Gesetz 
zur Zustimmung zu der Vereinbarung 
über die kirchliche Polizeiseelsorge 

im Land Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Zustimmung zu der Vereinbarung 
über die kirchliche Polizeiseelsorge

im Land Nordrhein-Westfalen

Vom 30. Januar 2024

§ 1
Zustimmung zur Vereinbarung

Der Vereinbarung über die kirchliche Polizeiseelsorge im 
Land Nordrhein-Westfalen zwischen dem Land Nord-
rhein-Westfalen und der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der 
Lippischen Landeskirche sowie den (Erz-)Diözesen 
Köln, Paderborn, Münster, Aachen und Essen in der Fas-
sung der Anlage zu diesem Gesetz wird zugestimmt.

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l
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2122

Viertes Gesetz
zur Änderung des Heilberufsgesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz 
zur Änderung des Heilberufsgesetzes

Vom 30. Januar 2024

Artikel 1

Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), 
das zuletzt durch Gesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW. 
S. 416) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden nach dem 
Wort „ärztlichen“ ein Komma und das Wort „tier-
ärztlichen“ eingefügt.

2.  § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Wahlberechtigt zur Kammerversammlung sind 
alle Kammerangehörigen außer denjenigen, die in-
folge gerichtlicher Entscheidung das Wahlrecht 
nicht besitzen.“

3.  In §  16 Absatz  1 Satz  1 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma und die Wörter „sofern die jewei-
lige Kammer hierzu ein Verfahren entwickelt hat.“ 
ersetzt.

4.  § 29 wird wie folgt geändert:

 a)   Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Kammerangehörige üben ihren Beruf aus, wenn 
sie ihre in Aus-, Weiter- oder Fortbildung erwor-
benen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 
in ihre berufl iche Tätigkeit einbringen.“ 

 b)   Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Ausübung patientenbezogener  ärzt-
licher, psychotherapeutischer und zahnärztlicher 
Tätigkeit in gewerblicher Form ist unzulässig. 
Die Ausübung patientenbezogener ärztlicher, 
psychotherapeutischer und zahnärztlicher Tätig-
keit außerhalb von Krankenhäusern und außer-
halb von Privatkrankenanstalten nach §  30 der 
Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Februar 1999 (BGBl.  I S. 202), 
die zuletzt durch Artikel  11 des Gesetzes vom 
28.  Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr.  172) geändert 
worden ist, ist an die Niederlassung in einer Pra-
xis gebunden, soweit nicht gesetzliche Bestim-
mungen etwas anderes zulassen oder eine wei-
sungsgebundene ärztliche, psychotherapeutische 
oder zahnärztliche Tätigkeit in der Praxis nieder-
gelassener Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeu-
tinnen und -therapeuten oder Zahnärztinnen und 
-ärzte ausgeübt wird. Ausgenommen sind Tätig-
keiten bei Trägern, die nicht gewerbs- oder be-
rufsmäßig ärztliche, psychotherapeutische oder 
zahnärztliche Leistungen anbieten oder erbrin-
gen. Die Kammern können vom Gebot nach 
Satz  2 in besonderen Einzelfällen Ausnahmen 
 zulassen, wenn sichergestellt ist, dass die beruf-
lichen Belange nicht beeinträchtigt werden. Für 
die tierärztliche Berufsausübung mit Patienten-
bezug gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.“

 c)   Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Die gemeinsame Führung einer Praxis ist 
nur zulässig, wenn die Beteiligten die Berechti-
gung zur Ausübung des ärztlichen, psychothera-
peutischen oder zahnärztlichen Berufs besitzen. 
Die Führung einer Einzelpraxis oder einer Praxis 
in Gemeinschaft in der Rechtsform einer juristi-
schen Person des Privatrechts setzt voraus, dass

  1.   deren ausschließlicher Gegenstand die Aus-
übung der Heilkunde, Zahnheilkunde, Psycho-
therapie ist,

  2.   die Gesellschafter den Beruf persönlich und 
frei von Weisungen ausüben, 

  3.   über Fragen der Berufsausübung ausschließ-
lich die entsprechend berechtigten Berufsange-
hörigen entscheiden,

  4.   eine Kapitalbeteiligung von Gesellschaftern 
ohne aktive Tätigkeit in der Gesellschaft aus-
geschlossen ist,

  5.   Dritte nicht am Gewinn der Gesellschaft betei-
ligt werden,

  6.   eine eigenständige und ausreichende Berufs-
haftpfl ichtversicherung für die juristische Per-
son und die in der Gesellschaft tätigen Berufs-
angehörigen besteht und

  7.   gewährleistet ist, dass die heilberufl iche Tätig-
keit von den Berufsangehörigen eigenverant-
wortlich, unabhängig und nicht gewerblich 
ausgeübt wird.“

 d)  Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

   „(4) Die gemeinsame Führung einer tierärztli-
chen Praxis ist nur zulässig, wenn die Beteiligten 
die Berechtigung zur Ausübung des tierärztlichen 
Berufs besitzen. Die patientenbezogene tierärztli-
che Tätigkeit in einer Praxis oder tierärztlichen 
Klinik in der Rechtsform einer juristischen Per-
son des Privatrechts setzt voraus, dass

  1.   der Unternehmensgegenstand die Ausübung 
der Tierheilkunde ist,

  2.   die Mehrheit der Geschäftsanteile und der 
Stimmrechte Berufsangehörigen zustehen oder 
aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelun-
gen die Befugnisse für Beschlüsse mit Bezug 
auf die jeweils geltende Berufsordnung der 
Tierärztekammer Nordrhein oder die der Tier-
ärztekammer Westfalen-Lippe und sich aus 
dem geltenden Recht ergebende Rechte und 
Pfl ichten der Berufsangehörigen unwiderruf-
lich auf ein Gremium übertragen werden, in 
dem Berufsangehörige über die Mehrheit der 
Stimmrechte verfügen und

  3.   die Gesellschaft verantwortlich von einem Be-
rufsangehörigen oder durch mehrere Personen, 
die mehrheitlich Berufsangehörige sind, ge-
führt wird und im Übrigen sichergestellt ist, 
dass die Berufsangehörigen in den fachlichen 
Entscheidungen weisungsfrei sind. 

   Absatz  3 Satz  2 Nummer  6 und 7 gilt entspre-
chend.“

 e)   Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab-
sätze 5 und 6.

5.  In § 30 Nummer 2 werden nach dem Wort „zahnärzt-
lich“ die Wörter „oder in einer Praxis mit ange-
schlossener tierärztlicher Hausapotheke tierärzt-
lich“ eingefügt. 

6.   Nach § 31 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-
fügt:

  „(2a) Für den tierärztlichen Notfalldienst kann die 
Notfalldienstordnung bestimmen, dass die Verpfl ich-
teten nur diejenigen Tierarten zu behandeln haben, 
auf die sich ihr Tätigkeitsbereich erstreckt. Die 
 Notfalldienstordnung kann ferner Ausnahmetatbe-
stände von der Teilnahmeverpfl ichtung und eine Be-
grenzung der Notfalldienstzeiten vorsehen, wenn 
nach den örtlichen Gegebenheiten für bestimmte 
Tierarten kein Bedarf für eine Notfallversorgung be-
steht oder eine ausreichende Notfallversorgung für 
bestimmte Tierarten bereits auf andere Weise sicher-
gestellt ist. Der Regelung eines tierärztlichen Not-
falldienstes in einer Notfalldienstordnung bedarf es 
nicht, wenn und soweit eine Notfallversorgung auch 
durch kollegiale Übereinkunft sichergestellt werden 
kann.“

7.   § 32 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1.  der Einhaltung der Schweigepfl icht und der 
sonst für die Berufsausübung geltenden Rechts-
vorschriften; dabei sind Ärztinnen und Ärzte zur 
Offenbarung über das, was ihnen in ihrer ärztli-
chen Eigenschaft anvertraut oder bekannt ge-
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worden ist, befugt, soweit sie von der Schweige-
pfl icht entbunden worden sind. Wenn sich für 
Ärztinnen und Ärzte, sowie Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in Ausübung ihres Berufes der Ver-
dacht ergibt, dass Minderjährige von physischer, 
psychischer oder sexualisierter Gewalt oder Ver-
nachlässigung betroffen sind, sind sie zur Offen-
barung auch im Rahmen eines interkollegialen 
Austausches befugt,“

8.   In der Überschrift des III. Abschnitts werden nach 
dem Wort „Zahnärzte,“ die Wörter „Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten,“ eingefügt.

9.   § 39 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz 3 wird das Wort „mindestens“ gestrichen.

 b)   Satz 4 wird aufgehoben.

10.  In §  41 Absatz  3 werden nach dem Wort „ärztlich“ 
ein Komma und das Wort „tierärztlich“ eingefügt.

11. a)  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
Nach der Angabe „§  115 Errichtung der Pfl ege-
kammer“ wird die Angabe „§  115a Freistellung 
für die Mitglieder der Pfl egekammer“ eingefügt.

 b)   Nach § 115 wird folgender § 115a eingefügt:

   „§ 115a
  Freistellung für die Mitglieder der Pfl egekammer

   (1) Die gewählten Mitglieder der Organe und 
Ausschüsse der Pfl egekammer sind zur Ausübung 
ihres Mandats von ihrer Verpfl ichtung zur Arbeit 
freizustellen, soweit dringende betriebliche oder 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Dieser 
Freistellungsanspruch ist auf acht Tage im Ka-
lenderjahr beschränkt.

   (2) Die Regelung aus § 115a Abs. 1 wird nach 5 
Jahren evaluiert.“

12.   § 120 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „Die vor dem 1. Januar 2024 angemeldeten Prü-
fungen und Anerkennungen von vor dem 1. Ja-
nuar 2024 begonnenen Weiterbildungen werden 
bis zum rechtskräftigen Abschluss bei den zu-
ständigen Behörden nach der Zuständigkeitsver-
ordnung Heilberufe vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. 
S.  458) in der bis einschließlich 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung durchgeführt.“

 b)   Satz 4 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

– GV. NRW. 2024 S. 81

2251

Gesetz
zur Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und des 
Gesetzes über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“

(21. Rundfunkänderungsgesetz)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und des 
Gesetzes über den „Westdeutschen Rundfunk Köln“

(21. Rundfunkänderungsgesetz)

Vom 30. Januar 2024

Artikel 1
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 
2.  Juli 2002 (GV. NRW. S.  334), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 88 Absatz 10 Satz 2 werden die Wörter „die für 
Zwecke des lokalen Rundfunks in Verbreitungsge-
bieten mit einem überdurchschnittlich hohen Kosten-
aufwand für die terrestrische Versorgung des Ver-
breitungsgebietes erforderliche“ durch die Wörter 
„zur Sicherung einer möglichst fl ächendeckenden Ver-
sorgung mit lokalen und regionalen journalistischen 
Inhalten“ ersetzt.

2.  In § 116 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „55“ durch 
die Angabe „60“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des WDR-Gesetzes

In § 47 Satz 1 des WDR-Gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das 
zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 
(GV. NRW. S.  300, 1030) geändert worden ist, wird die 
Angabe „45“ durch die Angabe „40“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Zugleich für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Internationales

 sowie Medien und Chef der Staatskanzlei

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie

Mona  N e u b a u r

– GV. NRW. 2024 S. 82
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Bekanntmachung
 der Vereinbarung über die Freigabe und 

 Kennzeichnung von Spielprogrammen nach 
§ 14 Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes

Vom 30. November 2023

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen haben die Vereinbarung 
über die Freigabe und Kennzeichnung von Spielpro-
grammen nach §  14 Absatz  6 des Jugendschutzgesetzes 
geschlossen.

Die Ländervereinbarung wird nachfolgend bekannt ge-
macht.

Die Ministerin 
für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 

Flucht und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen

Josefi ne  P a u l

Vereinbarung über die Freigabe und 
Kennzeichnung von Spielprogrammen nach 

§ 14 Absatz 6 des Jugendschutzgesetzes

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen schließen – vorbehaltlich 
der etwa erforderlichen Zustimmung ihrer gesetzgeben-
den Körperschaften – folgende Vereinbarung:

Artikel 1

Die obersten Landesbehörden bedienen sich bei der Frei-
gabeentscheidung und Kennzeichnung von Spielpro-
grammen nach §  14 des Jugendschutzgesetzes, im Fol-
genden JuSchG, vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das 
zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 9. April 2021 
(BGBl.  I S. 742) geändert worden ist, in Verbindung mit 
den §§  10a und 10b des JuSchG der Prüftätigkeit der 
Ausschüsse der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, 
im Folgenden USK, als gutachterliche Stelle. Die Prü-
fungsvoten der USK sind mit der Unterzeichnung des 
Freigabedokuments durch die Ständige Vertreterin oder 
den Ständigen Vertreter von den obersten Landesbehör-
den als eigene Entscheidung in Form von Verwaltungsak-
ten übernommen und die Spielprogramme gemäß §  14 
Absatz  2 des JuSchG von ihnen gekennzeichnet, soweit 
nicht oberste Landesbehörden für ihren Bereich aus-
drücklich eine abweichende Entscheidung treffen.

Nach §  14 Absatz  2a des JuSchG sind darüber hinaus 
Spielprogramme mit sogenannten Symbolen oder De-
skriptoren zu kennzeichnen, mit denen die wesentlichen 
Gründe für die Altersfreigabe und deren potenzielle Be-
einträchtigung der persönlichen Integrität angegeben 
werden. Die Deskriptoren werden im Rahmen der Prüf-
verfahren unter Beteiligung der Ständigen Vertreterin-
nen und Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden 
bei der USK festgelegt. Diese Entscheidungen werden 
von den obersten Landesbehörden nicht als eigene Ent-
scheidungen in Form von Verwaltungsakten übernom-
men. Vielmehr verpfl ichten die Selbstkontrolleinrichtun-
gen die Anbieter zur Anbringung der Deskriptoren und 
sind für die Einhaltung der Verpfl ichtung verantwortlich.

Artikel 2

(1) Die obersten Landesbehörden bestellen im Beneh-
men mit der Games-Branche Ständige Vertreterinnen 
oder Ständige Vertreter der Obersten Landesjugendbe-
hörden bei der USK. Dienstherr ist das für die Kenn-
zeichnung der in Artikel  1 genannten Spielprogramme 
jeweils federführende Land. Die Bestellung erfolgt zu-
nächst für die Dauer von drei Jahren, Wiederbestellung 
ist zulässig. Bei hauptamtlich tätigen Personen kann die 
Bestellung mit Zustimmung der Länder auf unbe-
stimmte Zeit erfolgen. Kommt die Weiterbeschäftigung 

der Ständigen Vertreterin beziehungsweise des Ständi-
gen Vertreters in dem zugewiesenen Aufgabenbereich 
nicht in Betracht, werden die Länder eine Übernahme 
nach Möglichkeit in geeignete Bereiche ihrer Verwaltung 
veranlassen, wenn eine Entlassung nicht möglich ist.

(2) Zur Vertretung und Entlastung der Ständigen Vertre-
terinnen und Vertreter bestellen die obersten Landesbe-
hörden einen oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter.

(3) Die Personal- und Sachkosten, mit Ausnahme der 
Bürokosten, tragen die Länder gemäß dem Königsteiner 
Schlüssel vorbehaltlich der jeweiligen haushaltsrecht-
lichen Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaft. 
Die Bürokosten, insbesondere Ausstattung, Räume und 
personelle Unterstützung, trägt die USK.

(4) Die Ständige Vertreterin oder der Ständige Vertreter 
nimmt die im Zusammenhang mit §  14 des JuSchG in 
Verbindung mit den §§ 10 a und 10 b des JuSchG stehen-
den Aufgaben wahr. Dazu gehören insbesondere:

1.  die Führung des Vorsitzes bei der Prüfung im Regel-
ausschuss,

2.  die Freigabeentscheidung im vereinfachten Verfahren 
gemäß der Spruchpraxis,

3.  die Mitwirkung als nicht stimmberechtigtes Mitglied 
in den Berufungs- und Appellationsverfahren und

4.  die Unterzeichnung des Originaldokuments der Frei-
gabebescheinigung.

Artikel 3

(1) Die Einzelheiten zur Prüfung und Kennzeichnung 
sowie zu Zusatzinformationen im Sinne des §  14 Ab-
satz 2a des JuSchG werden in den Grundsätzen der Un-
terhaltungssoftware Selbstkontrolle und beziehungs-
weise oder in ergänzenden Ausführungs- und Verfah-
rensbestimmungen geregelt.

(2) Die Grundsätze, die Ausführungs- und Verfahrensbe-
stimmungen sowie sonstige Verfahrensbestimmungen be-
dürfen, soweit Fragen der Jugendschutzprüfung betrof-
fen sind, der Zustimmung der Länder.

Artikel 4

(1) Die von der USK vor dem 1. April 2003 erteilten Al-
tersempfehlungen gelten als Freigaben und Kennzeich-
nungen der Programme nach §  14 Absatz  2 Nummer 1 
bis 4 des JuSchG. Dies gilt nicht für die von der Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierten 
Bildträger mit einer USK-Empfehlung.

(2) Die von der USK vor dem 1. April 2003 erteilten 
Empfehlungen „nicht geeignet unter 18 Jahren“ gelten 
nicht als Kennzeichnungen nach §14 Absatz 2 Nummer 5 
des JuSchG.

(3) Für das anzubringende, auf die Kennzeichnung hin-
weisende Zeichen wird zu Inhalt, Größe, Form, Farbe 
und Anbringung auf dem Bildträger mit Spielprogram-
men folgende Bestimmung getroffen:

Das Zeichen ist ein Quadrat mit einer innenliegenden 
Raute, die eine Seitenlänge von mindestens 22,2 mm hat 
Die Größe und Positionierung des Zeichens ergibt sich 
aus § 12 Absatz 2 Satz 2 des JuSchG.

Das auf die Kennzeichnung hinweisende Zeichen nach 
§ 14 Absatz 2

1.  Nummer 1 des JuSchG ist transparent weiß mit einer 
Deckkraft von 70 Prozent sowie einer volldeckenden, 
innenliegenden Raute und lautet: „USK ab 0 freige-
geben“; die Zahl „0“ ist in einer Größe von 40 Punkt 
abzubilden,

2.  Nummer 2 des JuSchG ist transparent gelb, vergleiche 
HKS 2, mit einer Deckkraft von 70 Prozent sowie ei-
ner gelben volldeckenden, innenliegenden Raute und 
lautet: „USK ab 6 freigegeben“; die Zahl „6“ ist in ei-
ner Größe von 40 Punkt abzubilden,

3.  Nummer  3 des JuSchG ist transparent grün, verglei-
che HKS 57, mit einer Deckkraft von 70 Prozent sowie 
einer grünen, volldeckenden, innenliegenden Raute 
und lautet: „USK ab 12 freigegeben“; die Zahl „12“ 
ist in einer Größe von 40 Punkt abzubilden,
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4.  Nummer  4 des JuSchG ist transparent blau, verglei-
che HKS 46, mit einer Deckkraft von 70 Prozent so-
wie mit einer blauen, volldeckenden, innenliegenden 
Raute und lautet: „USK ab 16 freigegeben“; die Zahl 
„16“ ist in einer Größe von 40 Punkt abzubilden und

5.  Nummer 5 des JuSchG ist transparent rot, vergleiche 
HKS 13, mit einer Deckkraft von 70Prozent sowie mit 
einer roten, volldeckenden, innenliegenden Raute und 
lautet: USK ab 18“; die Zahl „18“ ist in einer Größe 
von 40 Punkt abzubilden.

Sofern durch die farbliche Gestaltung des Hintergrunds 
das Quadrat als solches nicht mehr erkennbar ist, ist das 
Quadrat optisch vom Hintergrund abzugrenzen, zum 
Beispiel durch einen Rahmen.

(4) Für die Anbringung des Kennzeichens auf der Hülle 
von Sonderverpackungen werden nachfolgende Regelun-
gen getroffen.

1.  Für Schuber beziehungsweise Sonderverpackunqen in 
Buchoptik, die sämtliche Informationen enthalten, die 
üblicherweise auf der Hülle des Bildträgers, meist 
 einer Plastikbox, selbst sind, gilt Folgendes:

  Ein Schuber, der sämtliche Informationen enthält, die 
üblicherweise auf der Hülle des Bildträgers, zum Bei-
spiel einer Plastikbox selbst sind, wird als Hülle nach 
dem JuSchG angesehen und ist entsprechend § 12 Ab-
satz 2 des JuSchG zu kennzeichnen. Ein im Schuber lie-
gendes, textfreies Inlay (Plastikbox) muss dann nicht 
zusätzlich gekennzeichnet sein. Dies gilt auch, wenn der 
Schuber mit einem abnehmbaren Cover versehen ist.

2.  Für „Schmuckschuber“ beziehungsweise Sonderver-
packunqen wie Metallboxen oder Verpackungen aus 
dem Sondermaterial Polypropylen, gilt Folgendes:

  Die Originalhülle des Bildträgers im „Schmuckschu-
ber“ beziehungsweise der Sonderverpackung ist gemäß 
§  12 Absatz  2 des JuSchG zu kennzeichnen. Darüber 
 hinaus müssen „Schmuckschuber“ beziehungsweise 
Sonderverpackungen für den Verkauf auf der Zello-
phanierung zusätzlich gestickert werden; sofern der 
Schuber mehrere Spiele beinhaltet, ist außen das Kenn-
zeichen der höchsten Altersfreigabe aufzubringen. Die 
Nachstickerung kann entfallen, wenn das Kennzeichen 
der Originalhülle von außen erkennbar ist.

(5) Das Kennzeichen für Filme, Film- und Spielpro-
gramme zu Informations-, Instruktions- und Lehrzwe-
cken, die vom Anbieter gekennzeichnet werden dürfen, 
wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen beeinträchtigen nach §  14 Ab-
satz  7 des JuSchG, lautet „Infoprogramm gemäß §  14 
JuSchG“ und „Lehrprogramm gemäß § 14 JuSchG“ und 
ist auf dem Bildträger und der Hülle deutlich sichtbar in 
einem Quadrat auf transparentem, weißem Grund mit 
einer Deckkraft von 70 Prozent sowie schwarzer Schrift 
aufzubringen. Größe und Positionierung des Zeichens er-
geben sich aus § 12 Absatz 2 Satz 2 des JuSchG. Sofern 
durch die farbliche Gestaltung des Hintergrunds das 
Quadrat als solches nicht mehr erkennbar ist, ist das 
Quadrat optisch vom Hintergrund abzugrenzen, zum 
Beispiel durch einen Rahmen.

(6) Für Zeitschriften mit Bildträgern, die mit Spielen 
programmiert sind, gilt:

1.  Die unmittelbare graphische Abbildung des Kennzei-
chens auf der Titelseite der Druckschrift ist nur dann 
erforderlich, wenn sich der gekennzeichnete Bildträ-
ger nicht auf der Titelseite befi ndet, sondern in die 
Druckschrift eingelegt ist und

2.  die Platzierung des Kennzeichens auf der Titelseite ei-
ner Zeitschrift kann an einer Stelle im unteren Drittel 
der Titelleiste erfolgen.

(7) Für Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielpro-
grammen enthalten und die im Verbund mit periodischen 
Druckschriften vertrieben werden, ist der Hinweis 
„Keine Jugendbeeinträchtigung“ deutlich sichtbar anzu-
bringen. Absatz 5 gilt entsprechend.

(8) Für Bildträger unter einer Größe von 2 000 Quadrat-
millimeter kann das Kennzeichen auf eine Größe von ca. 
144 Quadratmillimeter reduziert werden. Sofern der An-
bieter nachweist, dass aus technischen Gründen diese 
Kennzeichnung nicht möglich ist, kann eine Ausnahme 

hiervon zu gelassen werden. Für Bildträger unter 1 500 
Quadratmillimeter sowie für die farbliche Ausgestaltung 
kann die federführende Oberste Landesjugendbehörde 
weitere Ausnahmen zulassen.

Artikel 4a

Die obersten Landesbehörden vereinbaren mit der Ein-
richtung der freiwilligen Selbstkontrolle Näheres über 
die Ausgestaltung und Anbringung der Symbole oder 
Deskriptoren im Sinne des. §  14 Absatz  2a des JuSchG 
sowie über das ihnen zugrundeliegende Prüfverfahren in 
ergänzenden Ausführungs- und Verfahrensbestimmun-
gen. Die Bestimmungen hierzu werden zwischen der fe-
derführenden obersten Landesjugendbehörde und dem 
Game-Verband der deutschen Games-Branche e. V. für 
die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle mit Zustim-
mung der Länder getroffen. Die obersten Landesbehör-
den machen von ihrem Anordnungsrecht nach § 14 Ab-
satz 2a des JuSchG keinen Gebrauch, solange wirksame 
Vereinbarungen bestehen.

Artikel 5

Zur Anerkennung von automatisierten Bewertungssyste-
men im Sinne des § 14a Absatz 1 Nummer 3 des JuSchG 
vereinbaren die Obersten Landesbehörden untereinan-
der ergänzende Ausführungs- und Verfahrensbestim-
mungen, für deren Erarbeitung und Weiterentwicklung 
die jeweils federführende Oberste Landesjugendbehörde 
koordinierend zuständig ist. 

Die Vereinbarung nach Artikel  4a kann Bestimmungen 
zur Ausgestaltung und Anbringung der Symbole oder 
Deskriptoren auf Spiele-Plattformen gemäß §  14 Ab-
satz 10 des JuSchG enthalten. 

Artikel 6

Die Artikel  1 und 3 gelten entsprechend für die Über-
nahme der Prüfungsvoten der Freiwilligen Selbstkont-
rolle der Automatenwirtschaft, im Folgenden ASK, für 
die Freigabe und Kennzeichnung der Programme nach 
§13 des JuSchG. Die nach Artikel 2 bestellten Ständigen 
Vertreter und Vertreterinnen der Obersten Landesju-
gendbehörden bei der USK nehmen die genannten Auf-
gaben auch gegenüber der ASK wahr.

Artikel 7

Diese Vereinbarung ist mit einjähriger Frist zum Ende ei-
nes Kalenderjahres kündbar. Die Kündigung hat schrift-
lich gegenüber allen vertragschließenden Ländern zu er-
folgen. Die Kündigung hat die Wirkung, dass das kündi-
gende Land aus den Rechten und Pfl ichten dieser 
Vereinbarung ausscheidet. Das ausscheidende Land be-
teiligt sich gemäß Artikel 2 Absatz 3 an den Kosten der 
Erfüllung von Verpfl ichtungen, die vor seinem Ausschei-
den begründet worden sind, soweit diese Kosten nicht 
durch die Weiterführung der Vereinbarung zwischen den 
übrigen Ländern entstehen.

Artikel 8

Die Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 19. Dezember 2022
Leonie  D i r k s 

Für den Freistaat Bayern:
München, den 6. November 2022
Ulrike  S c h a r f

Für das Land Berlin:
Berlin, den 16. Dezember 2022
Astrid-Sabine  B u s s e

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 24. November 2022
Britta  E r n s t

Für das Land Bremen:
Bremen, den 10. Dezember 2022
Anja  S t a h m a n n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 10. November 2022
Thies  R a b e
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Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 31. Oktober 2022
Kai  K l o s e

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 25. November 2022
Stefanie  D r e s e

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 25. November 2022
Daniela  B e h r e n s

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 24. Oktober 2022
Josefi ne P a u l

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 5. Dezember 2022
Katharina  B i n z

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 14. November 2022
Dr. Magnus  J u n g

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 13. Dezember 2022
Petra  K ö p p i n g

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 6. Dezember 2022
Wolfgang  B e c k

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 28. November 2022
Aminata  T o u r é

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 15. November 2022
Helmut  H o l t e r

– GV. NRW. 2024 S. 83
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Neunte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die 

Zuständigkeit der Amtsgerichte in Strafsachen 
 gegen Erwachsene, in Jugendstrafsachen, in 

 Bußgeldverfahren und Freiheitsentziehungssachen 
nach dem Aufenthaltsgesetz

Vom 26. Januar 2024

Auf Grund des §  58 Absatz  1 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 
1975 (BGBl. I S. 1077), dessen Satz 2 durch § 179 Num-
mer 1 des Gesetzes vom 16. März 1976 (BGBl.  I S. 581) 
geändert worden ist, in Verbindung mit §  1 Absatz  2 
Satz  1 des Justizgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), der durch Gesetz vom 
23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 254) geändert worden ist, 
verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

Die Verordnung über die Zuständigkeit der Amtsgerichte 
in Strafsachen gegen Erwachsene, in Jugendstrafsachen, 
in Bußgeldverfahren und Freiheitsentziehungssachen 
nach dem Aufenthaltsgesetz vom 5. Juli 2010 (GV. NRW. 
S.  422), die zuletzt durch Verordnung vom 22. Februar 
2022 (GV. NRW. S.  308) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Dem § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Für Verfahren vor dem Strafrichter, in denen die 
Entscheidung im beschleunigten Verfahren mit oder 
ohne Hauptverhandlungshaft nach §  127b der Straf-
prozeßordnung gemäß den §§  417 bis 420 der Straf-
prozeßordnung beantragt wird, ist zuständig im 
Landgerichtsbezirk Essen für die Amtsgerichte Es-
sen-Steele und Essen-Borbeck das Amtsgericht Essen.

  Die Zuständigkeit bleibt bestehen, wenn das Gericht 
die Entscheidung im beschleunigten Verfahren ab-
lehnt.“

2.  In §  3 Satz  2 wird nach der Angabe „2“ die Angabe 
„und 3“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. März 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 26. Januar 2024

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Benjamin  L i m b a c h

– GV. NRW. 2024 S. 85

7831

Siebenundzwanzigste Verordnung 
zur Änderung der 

Tierseuchenbekämpfungsverordnung

Vom 5. Februar 2024

Auf Grund des § 27 Absatz 1 Nummer 2 und 7 des Aus-
führungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tie-
rische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 2. Septem-
ber 2008 (GV. NRW. S. 612) verordnet das Ministerium für 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Benehmen mit 
dem Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse:

Artikel 1

Die Tierseuchenbekämpfungsverordnung vom 3. Juli 
1986 (GV. NRW. S.  545), die zuletzt durch Verordnung 
vom 21. November 2023 (GV. NRW. S.  1241) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 1a Absatz 1 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 
die Angabe „2023“ durch die Angabe „2024“ ersetzt.

2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „des Gebührentarifs, 
Anlage zu Artikel  1 der Gebührenordnung der 
Landwirtschaftskammer vom 11. Dezember 2015, 
Tarifstelle 140 (15. Ausgabe des Landwirtschaftli-
chen Wochenblattes vom 14.04.16, S. 57 und in der 
15. Ausgabe der Landwirtschaftliche Zeitschrift 
Rheinland vom 14.04.16, S.  58)“ durch die Wörter 
„der Tarifstelle 140 des Gebührentarifs nach §  2 
Absatz  1 der Gebührenordnung der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-Westfalen vom 7. Januar 
2004 (Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfa-
len-Lippe vom 12. August 2004, Nr. 33, S. 53 und 
Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland vom 12. 
August 2004, Nr. 33, S. 44) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

 b)  In Satz 4 werden die Wörter „des Runderlasses des 
Finanzministeriums „Kraftfahrzeugrichtlinie“ vom 
5. März 1999 (MBl. NRW. S. 396), der zuletzt durch 
Runderlass vom 1. Dezember 2015 (MBl. NRW. 
S.  810) geändert worden ist,“ durch die Wörter 
„der  Kraftfahrzeugrichtlinie vom 5. März 1999 
(MBl. NRW. S.  369) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 5. Februar 2024

Die Ministerin für
Landwirtschaft, und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Silke  G o r i ß e n

– GV. NRW. 2024 S. 85
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In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift licher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
 vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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